
Förderprogram m,,Wärmepumpen"
der RheinEnergie AG

Richtl inien

1.  Zuwendungszweck
Die Sicherung der Zukunft, Klimaschutz und Ressour-
censchonung hat einen hohen Stellenwert für die
RheinEnergie AG. Daher unterstützt sie Maßnahmen
zur Verringerung von COz-Emissionen aufgrund der
Verbrennung fossiler Energieträger.
Mit diesem Förderprogramm möchte sie möglichst
vielen Kunden die Entscheidung für die Nutzung erneu-
erbarer Energien erleichtern und so den breiten Einsatz
umweltschonender Techniken ermöglichen.
2. Zuwendungsempfänger
Die Förderung wird natürlichen und juristischen Perso-
nen des privaten Rechts gewährt, die zumindest Haus-
haltsstromkunden der RheinEnergie AG sind und deren
zu fördernde Wärmepumpenanlage in einem Objekt
innerhalb des Versorgungsgebietes der RheinEnergie
AG install iert werden soll. Mieter benötigen das Einver-
ständnis des Vermieters zur Durchführung der Maß-
nanme.
3. Gegenstand der Förderung
Gefördert werden neue, marktübliche und dem Stand
der Technik entsprechende Strom-Wärmepumpen zur
Wohnraumbeheizung mit oder ohne Warmwasserberei-
tung in Ein- und Zwei- Familienhäusern, deren Energie-
bedarf der Energieeinsparverordnung EnEV entspricht.
Schulen oder Gewerbebetriebe werden bei der Reali-
sieru ng von Demonstrationsprojekte n geförde rt.
Die Jahresarbeitszahl der zu fördernden Wärmeoum-
pen-Anlage beträgt mindestens:
r bei LufULuft-WP u. LuftArVasser-WP
o bei SoleArVasser-WP
. bei WasserAy'i/asser-WP
4. Förderumfang /-art

7. Bewill igungsverfahren
Die Fördermittel sind begrenzt. Anträge werden entspre-
chend lhres Eingangs bei der RheinEnergie AG bearbeitet.
Der Antragsteller erhält eine Eingangsbestätigung Sofern er
innerhalb von vier Wochen nichts Gegenteil iges hört, gilt die
Förderung als bewill igt.
Ab Eingangsdatum des Antrags bei der RheinEnergie AG ist
die Förderzusage auf neuen Monate befristet. Innerhalb
dieser Frist ist die Anlage zu errichten und die zur Auszah-
lung benötigten Unterlagen sind einzureichen. Andernfalls
verliert die erteilte Fördezusage ihre Gültigkeit.
Eine einmalige Fristverlängerung um drei Monate kann einen
Monat vor Fristende formlos schrift l ich beantraqt werden.
8.  Auszahlung
Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Fertigstellung
und Inbetriebnahme der Wärmepumpenanlage. Ein Mitarbei-
ter der RheinEnergie AG kann auf Wunsch an der Inbetrieb-
nahme te i lnehmen.
Zur Auszahlung wird eine vom gesamtverantwortl ichen In-
stallateur unterschriebene Inbetriebnahmebescheinigung
(Vordruck) im Original und eine Kopie der Rechnung über die
Wärmepumpenanlage eingereicht.
9. Kumulierbarkeit
Die Förderung der RheinEnergie AG ist kumulierbar mit
Förderungen von Bund oder Land, allerdings nicht mit Förde-
rungen anderer Energieversorg un gsu nternehmen.
10.  Sonst ige Förderbedingungen
Für Strom-Wärmepumpen wird bei gesonderter Messung
eine günstige Strom-Sonderpreisregelung mit der Rhein-
Energie AG getroffen.
Die gesamte Wohneinheit ist an ein zentrales Wärmeverteil-
system anzuschließen.
Bei einer kuzzeitigen Unterbrechung der Wärmepumpen-
stromlieferung durch die RheinEnergie AG darf keine elektri-
sche Direktheizung zur Überbrückung zugeschaltet werden.
Einem Beauftragten der RheinEnergie AG wird nach vorheri-
ger Anmeldung an Werktagen Zutritt zu allen Teilen der
Anlage gestattet. Es wird der evtl. Installation von Messein-
richtungen sowie der Veröffentl ichung von Messergebnissen,
Erfahrungsberichten und Fotografien in Zusammenhang mit
der Wärmepumpenanlage zugestimmt.
Alle Vereinbarungen sind auf eventuelle Rechtsnachfolger
des Kunden zu übertragen.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung von
Wärmepumpenanlagen durch die RheinEnergie AG.
RheinEnergie AG behält sich jederzeit Anderungen dieser
Förderrichtl inien vor.

Weitere Informationen erhalten Sie von:
RheinEnergie AG
Energieberatung
Abteilung MM
50606 Köln
Telefon: 0221 178-3311
Telefax: 0221 178-2376
energieberatung@rheinenergie. com
www. rheinenergie.com
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Pro Kundenobjekt wird für eine Wärmepumpenanlage
pauschal ein einmaliger Investit ionskostenzuschuss in
Höhe von 1.000 € gewährt.
5. Fördervoraussetzungen
Voraussetzung für die Förderung einer Wärmepumpen-
anlage ist die Stromversorgung des mit der Wärme-
pumpe beheizten Objektes durch die RheinEnergie AG.
Die elektrischen sowie wasserseitigen Installationen, für
die konzessionierte Fachunternehmen vorgeschrieben
sind, dürfen nur von solchen durchgeführt werden.
Bei der Errichtung sind die jeweil igen technischen Re-
geln (2.8.: DlN, VDE, TAB, Dvcw-Regelwerk) durch
das Installationsunternehmen einzuhalten.
Alle erforderlichen Genehmigungen für die Durchfüh-
rung der Maßnahme sind rechtzeitig einzuholen.
6. Antragstellung
Anfragen auf Förderung müssen grundsätzlich vor
Baubeginn der Wärmepumpenanlage gestellt werden.
Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene För-
derantrag (Vordruck) wird im Original an die Rhein-
Energie AG, Abteilung MM, 50606 Köln gesendet. An-
tragsteller und Installateur bestätigen mit ihrer rechts-
verbindlichen Unterschrift die Richtigkeit aller Angaben.
Unvollständig eingereichte Anträge werden ggf. zurück-
gesandt.
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Förderprogramm,,Wärmepum pen"
der RheinEnergie AG

Förderantrag

Antragsteller:

Name:

Vorname

Straße:

PLZ:

Telefon tagsüber:

Fax:

E-Mai l

Gesamtverantwortl iches lnstallationsu nternehmen :

Firma:

Straße:

Telefon:

Angaben zum Gebäude:

Baujahr !  in  Planung

tr Ja D Nein

efgie

Objektstandort: (falls nicht identisch mit Anschrift)

Straße:

PLZ,

Bankverbindung:

Kontoinhaber:

Konto-Nr.:

BLZ Bank:

RheinEnergie-Kundenr. :

Ansprechpartner

PLZ:

E-Mail :

Anzahl  Wohneinhei ten:

Wohnfläche:

Ort:

Ort:

Ort

Energiebedarf entspricht der EnEV

Angaben zur  Wärmepumpe:

WP-Fabrikat: Typenbezeichnung:

Anschlussleistung: _kW";

Wärmequel le :  t rLuf t  DWasser

Heizleistung: kWtn",, Jahresarbeitszahl

E Erdkollektor E Erdsonde ! Sonstiqes:

Betriebsweise: ! monovalent ! monoenergetisch E bivalent

ggf. Zusatzheizenergie: D Erdgas ü Heizöl E solaranlage E Strom E sonstiges:

Geplanter Baubeginn Voraussichtl. Fertigstellung

€Gesamtkosten Wärmepumpenanlage lt. Angebot:

lch erkläre, dass ich verfügungsberechtigter Eigentümer des Objektes bin, in dem die Wärmepumpenanlage install ierl
werden soll, bzw. dass ich das Einverständnis des Eigentümers eingeholt habe.
Dieser Antrag ersetzt nicht für die Maßnahme erforderliche Genehmigungen. Erforderliche Genehmigungen werde ich
rechtzeitig einholen und keine genehmigungspflichtigen Maßnahmen ohne Genehmigung durchführen
Die Richtl inien zum Förderprogramm ,,Wärmepumpen" der RheinEnergie AG erkenne ich als Bestandteil dieses Förder-
antrags an. lch bin damit einverstanden, dass in Verbindung mit der Förderung stehende Daten elektronisch erfasst und
nach den Richtl inien des Datenschutzgesetzes verarbeitet werden.

OüDatum Unterschrift:

Als für die Errichtung der Wärmepumpe verantwortl iches Installationsunternehmen bestätigen wir die Richtigkeit der zu
Gebäude und Wärmepumpe gemachten Angaben. Wir erklären verbindlich, dass alle elektrischen oder wasserseitigen
Installationen durch uns oder von uns beauftragten Subunternehmen durchgeführt werden.

OrVDatum Unterschrift:

m2
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Firmenstempel:



Förderprogram m,,Wärmepumpen"
der RheinEnergie AG

Bescheinigung über die erfolgte Inbetr iebnahme
der Wärmepumpenanlage
(nach der lnstal lat ion auszufül len)

nergie

Bauherr:

Name:

Adresse Bauvorhaben:

Straße:

Vorname: PLZ: Ort:

Ges a mtve ra ntwo rtl i c h es I n sta | | ati ons u nte rn eh m e n :

Firma:

Ansprech partner:

Straße:

PLZ: Ort:

Telefon:

Angaben zur Wärmepumpe:

WP-Fabrikat:

Typenbezeichung:

Anschlussleistu ng : _ kW"r

Heizleistung: kW,n"r.

Jah resarbeitszahl:

Wärmeouelle: tr Luft E Wasser

Betriebsweise: Emonovalent

Datum der lnbetriebnahme:

! Erdkollektor ! Erdsonde tr Sontiges:

E monoenergetisch tr bivalent

lch bestätige, dass ich zum o.g. Datum die beschriebene Wärmepumpenanlage ordnungsgemäß
und erfolgreich in Betrieb genommen habe.

Ort/Datum: Unterschrift:
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Firmenstempel:


	File0001.PDF
	File0002.PDF
	File0003.PDF

